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Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G

des endgültigen Wahlergebnisses der 
Wahl des Ausländerbeirates der Landes-
hauptstadt Erfurt am 24. November 2019

Der Wahlausschuss/Wahlvorstand hat in seiner Sitzung 
am 24.11.2019 das Wahlergebnis ermittelt und festge-
stellt.
In den Ausländerbeirat der Landeshauptstadt Erfurt 
wurden als stimmberechtigte ausländische Mitglieder 
gewählt:

1. Paca, José; Angola

2. Romanenko, Tetiana; Ukraine

3. Vu, Hong-Dan; Vietnam

4. Mgaloblishvili, Sopio;  Georgien

5. Machiran-Ferrer, Rafael;  Kuba

6. Jafari, Masuma;  Afghanistan

7. Azami, Mohammad Aslam; Afghanistan

8. Fila, Thanh Luong; Vietnam

9. Oyur, Iskender; Türkei

10. Ngyuen Thi, Phuong; Vietnam

Der Oberbürgermeister ist geborenes stimmberechtig-
tes Mitglied des Ausländerbeirates der Landeshaupt-
stadt Erfurt. Des Weiteren entsendet der Stadtrat ins-
gesamt höchstens sechs stimmberechtigte Mitglieder 
in den Ausländerbeirat, welche von den Fraktionen 
vorgeschlagen und vom Stadtrat bestellt werden.

Erfurt, 25.11.2019

Harald Klatt
Wahlleiter 

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 0560/19
der Sitzung des Stadtrates vom 25.09.2019

Aufhebung der Satzung über die Erhaltung 
baulicher Anlagen für die Gagfah-Reihen- 
haussiedlung in Erfurt (EH011)

Genaue Fassung:

Die Satzung über die Erhaltung der baulichen Anlagen 
für die Gagfah-Reihenhaussiedlung in Erfurt (EH011) 
vom 02. März 1994 (Beschluss-Nr. 031/94) wird aufgeho-
ben.

* * *

Satzung der Landeshauptstadt Erfurt zur Aufhebung der 

Satzung „Erhaltung baulicher Anlagen für die Gagfah-

Reihenhaussiedlung in Erfurt (EH011)

Aufgrund des § 172 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S.3634) i. V. m. § 19 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.01.2003 (GVBl. S.41), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Thüringer Ge-
meinden vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74), hat der Stadtrat 
der Landeshauptstadt Erfurt in seiner Sitzung am 
25.09.2019 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung über die Erhaltung baulichen Anlagen für 
die Gagfah-Reihenhaussiedlungen in Erfurt (EH 011) vom 
02.03.1994 (Beschluss-Nr. 031/94), öffentlich bekannt 
gemacht im Amtsblatt der Stadt Erfurt am 25.03.1994, 
wird aufgehoben.

Artikel II

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

* * *

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt. 

Jedermann kann die Satzung, einschl. der Anlagen im 
Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, 
Warsbergstraße 1, 1. Obergeschoss, innerhalb der Öff-
nungszeiten
Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB 
eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder 
den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, 
ist darzulegen. 

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommu-
nalordnung erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 
4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Die ungefähre Lage des Geltungsbereiches der Planung 
ist aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

ausgefertigt: Erfurt, den 25.11.2019

gez. Bausewein
A. Bausewein
Oberbürgermeister  

Zur Drucksache Nr. 0560/19   

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 1000/19
der Sitzung des Stadtrates vom 25.09.2019

Satzung über die Aufhebung der Sanie-
rungssatzung STO360 „Ortskern Stottern-
heim” (AHS004)

Genaue Fassung:

01  Es wird festgestellt, dass die städtebauliche Sanie-
rung in dem in Anlage 1.1 dargestellten Sanierungs-
gebiet STO360 „Ortskern Stotternheim“ durchge-
führt worden ist. 

02  Die als Anlage 1 beigefügte Satzung über die Aufhe-
bung der Sanierungssatzung „Stotternheim“ 
(AHS004) gemäß § 162 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird be-
schlossen.

* * *
Satzung der Landeshauptstadt Erfurt über die Aufhe-

bung der Satzung „Sanierungsgebiet Stotternheim“ 

(AHS004)

Auf der Grundlage des § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 
2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) i. V. m. § 
19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) der Neu-
bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Weiterentwick-
lung der Thüringer Gemeinden vom 10.04.2018 (GVBl. 
S. 74) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in 
seiner Sitzung am 25.09.2019 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 – Aufhebung der Satzung

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes „Ortskern Stotternheim“ (STO360) vom 
20.10.1993, öffentlich bekanntgemacht im Mitteilungs-
blatt der Gemeinde Stotternheim am 18.01.1994, wird 
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aufgehoben. Der Geltungsbereich dieser Aufhebungs-
satzung ist identisch mit dem Geltungsbereich der Sa-
nierungssatzung.

§ 2 – Inkrafttreten

Die Satzung wird gemäß § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit 
der Bekanntmachung rechtsverbindlich.
Der Endwert wurde zum 30.06.2019 (Wertermittlungs-
stichtag) ermittelt.
Der gemäß § 154 Abs. 3 BauGB nach Aufhebung der Sat-
zung zu entrichtende Ausgleichsbetrag ergibt sich nach 
§ 154 Abs. 2 BauGB aus dem Unterschied zwischen dem 
Anfangs- und Endwert der im Sanierungsgebiet gelege-
nen Grundstücke.

* * *
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt. 
Die Satzung tritt gem. § 162 Abs. 2 Satz 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann die Satzung, einschl. der Anlagen im 
Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, 
Warsbergstraße 1, 1. Obergeschoss, innerhalb der Öff-
nungszeiten
Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB 
eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder 
den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, 
ist darzulegen. 

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommu-
nalordnung erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 
4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-

gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Die ungefähre Lage des Geltungsbereiches der Planung 
ist aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

ausgefertigt: Erfurt, den 25.11.19

gez. Bausewein
A. Bausewein
Oberbürgermeister  

Zur Drucksache Nr. 1000/19 

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 1165/19
der Sitzung des Stadtrates vom 25.09.2019

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
FRI649 „Kindertagesstätte Frienstedt“ – 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss

Genaue Fassung:

01  Die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange eingegangenen Stellung-
nahmen wird beschlossen. 

 Das Abwägungsergebnis mit Begründung (Anlage 
5) ist Bestandteil des Beschlusses.

02  Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 
88 Abs. 2 Thüringer Bauordnung (ThürBO) und § 19 
Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 und 2 Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO), wird der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan FRI649 „Kindertagesstätte Frienstedt“, 
bestehend aus der Planzeichnung (Anlage 2, M 1:250) 
mit den textlichen Festsetzungen in seiner Fassung 
vom 08.07.2019 und  dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan (Anlage 3), als Satzung beschlossen.

* * *
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt. Der Satzung entgegenste-
hende Äußerungen hat die Rechtsaufsichtsbehörde 
nicht vorgebracht.

Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan, die 
Begründung und die zusammenfassende Erklärung so-
wie die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vor-
schriften wie DIN-Normen o.ä. im Bauinformationsbü-
ro der Stadtverwaltung Erfurt, Warsbergstraße 1, 1. 
Obergeschoss, innerhalb der Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB 
eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder 
aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel 
des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn 
sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungs-
vorgangs begründen soll, ist darzulegen. § 215 Abs. 1 Satz 
1 BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommu-
nalordnung erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 
4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Die ungefähre Lage des Geltungsbereiches der Planung 
ist aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

ausgefertigt: Erfurt, den 15.11.2019

gez. Bausewein
A. Bausewein
Oberbürgermeister  
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